
WERBERING	KOHLSCHEID	e.V.		

Satzung		

§1	Name,	Sitz,	Gerichtsstand	und	GeschäDsjahr		

Der	Werbering	Kohlscheid	e.V.	–	im	folgenden	Verein	–	genannt,	ist	eine	Vereinigung	
gewerblich	tä<ger	Mitglieder	aus	Handel,	Handwerk	und	Dienstleistung	im	StadAeil	
Herzogenrath-Kohlscheid	und	der	direkten	Umgebung.	

Er	ist	im	Vereinsregister	des	Amtsgerichts	Aachen	unter	der	Nummer	VR	2009	
eingetragen.	
Sitz	des	Vereins	ist	Herzogenrath-Kohlscheid,	Gerichtsstand	ist	Aachen.		

Das	GeschäMsjahr	ist	das	Kalenderjahr.		

	
§2	Zweck	des	Vereins		

Zweck	des	Vereins	ist	die	Stärkung	der	Wahrnehmung	der	Mitglieder	seitens	der	
Öffentlichkeit	und	der	Stadt	Herzogenrath.	

Der	Verein	ist	offen	für	gewerblich	tä<ge	Mitglieder	aus	Handel,	Handwerk	und	
Dienstleistung.	

Der	Verein	versteht	sich	als	Gesprächspartner	gegenüber	der	Stadt	Herzogenrath	in	
allen	Themen,	die	die	Vereinsmitglieder	berühren.	

Zweck	des	Vereins	ist	die	Durchführung	von	Maßnahmen	der	Werbe-	und	
Öffentlichkeitsarbeit	aller	Art	und	in	allen	Medien,	heu<gen	wie	zukünMigen.	Dies	
gilt	immer	für	die	GemeinschaM,	niemals	für	einzelne	Mitglieder.	

Zweck	des	Vereins	ist	die	Stärkung	des	StadAeils	Kohlscheid	zum	Nutzen	der	
GeschäMsleute.	

Zweck	des	Vereins	ist	die	Stärkung	des	StadAeils	Kohlscheid	in	der	Wahrnehmung	
der	Bürger	des	StadAeils.	

Der	Verein	verfolgt	keine	Gewinnerzielungsabsichten	im	Sinne	der	gewerblichen	
WirtschaM.	Überschüsse	im	Sinne	der	Sicherung	des	Vereinszwecks	sind	Ziel.	



Der	Verein	ist	poli<sch	und	konfessionell	neutral.	

	
§3	Erwerb	und	Ende	der	MitgliedschaD		

Mitglied	des	Vereins	können	natürliche	und	juris<sche	Personen	werden.	Zu	dem	
vorgenannten	Personenkreis	zählen	auch	Angehörige,	die	nicht	mehr	ak<v	bei	dem	
Mitgliedsunternehmen	tä<g	sind,	aber	bereits	während	ihrer	ak<ven	Dienstzeit	die	
Interessen	des	Mitglieds-Unternehmens	vertreten	haben.	Eine	bisher	erteilte	
Bevollmäch<gung	zur	allgemeinen	Vertretung	von	Interessen	des	Mitglieds-	
Unternehmens	(hier	insbesondere	zur	Ausübung	der	Rechte	und	Pflichten	der	
Mitglieder	gem.	§	4	der	Satzung)	gilt	auch	weiterhin	s<llschweigend	bis	zum	
Widerruf.		

Über	die	Aufnahme	von	Mitgliedern	entscheidet	der	Vorstand.	Eine	Ablehnung	
bedarf	keiner	Begründung	gegenüber	dem	Antragsteller.		

Die	Dauer	der	MitgliedschaM	beträgt	mindestens	ein	Kalenderjahr.		

Die	MitgliedschaM	endet	
a)	durch	freiwilligen	AustriA	(Kündigung)		
Der	AustriA	muß	schriMlich	gegenüber	dem	vertretungsberech<gten	Vorstands-	
Mitglied	erklärt	werden.	Er	ist	nur	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	drei	Monaten	
zum	Ende	eines	Kalenderjahres	möglich.		
b)	mit	dem	Tod	(natürliche	Person)	oder	der	Auflösung	(juris<sche	Person)	des	
Mitgliedes		
c)	durch	Ausschluß	aus	dem	Verein	

Der	Ausschluß	erfolgt	durch	den	Vorstand	(mit	3⁄4-Mehrheit),	wenn	das	Mitglied	die	
ihm	der	Satzung	obliegenden	Verpflichtungen	nicht	erfüllt	oder	aus	anderen	
Gründen	ein	weiteres	Verbleiben	des	Mitgliedes	im	Verein	nicht	mehr	rechder<gen.	
Der	Ausschließungsbeschluß	wird	dem	Mitglied	durch	eingeschriebenen	Brief	–	
unter	Angabe	der	erhobenen	Vorwürfe	–	durch	den	Vorstand	schriMlich	mitgeteilt	
und	wird	mit	dem	Zugang	wirksam.	
Gegen	den	Ausschluß	kann	das	betroffene	Mitglied	binnen	zwei	Wochen	seit	Eingang	
Einspruch	einlegen.	Über	diesen	entscheidet	die	Mitgliederversammlung	mit	
einfacher	Mehrheit	der	anwesenden	s<mmberech<gten	Mitglieder.	Zu	der	
Versammlung	ist	der	Einspruchführer	mit	eingeschr.	Brief	zu	laden.	Er	kann	sich	
durch	ein	Vereinsmitglied	vertreten	lassen.		



Bei	Beendigung	der	MitgliedschaM	besteht	kein	Anspruch	auf	einen	Anteil	am	
Vereins-	Vermögen		

Mitglieder,	die	sich	im	Sinne	des	Vereins	besondere	Verdienste	erworben	haben,	
können	auf	Vorschlag	des	Vorstandes	von	der	Mitgliederversammlung	zu	Ehren-	
mitgliedern	ernannt	werden.	Ehrenmitglieder	sind	von	der	Entrichtung	des	Mit-	
gliedsbeitrages	befreit.		

§4	
Rechte	und	Pflichten	der	Mitglieder		

Die	Mitglieder	sind	berech<gt,	an	allen	angebotenen	Veranstaltungen	des	Vereins	
teilzunehmen.		

Insbesondere	sind	die	Mitglieder	berech<gt,	Anträge	zu	stellen.		

Die	Mitglieder	sind	verpflichtet,	den	Verein	bei	der	Durchführung	seiner	Aufgaben	
(siehe	Zweck	des	Vereins)	zu	unterstützen,	insbesondere	die	Teilnahme	an	
GemeinschaMsak<onen	–	entsprechend	den	persönlichen	Gegebenheiten	–	zu	
ermöglichen.		

Die	Mitglieder	unterwerfen	sich	durch	ihren	BeitriA	den	Bes<mmungen	dieser	
Satzung.		

	
§5	Beiträge		

Der	Verein	erhebt	Mitgliedsbeiträge,	deren	Höhe	die	Mitgliederversammlung	auf	
Vorschlag	des	Vorstandes	festsetzt.	Der	Beitrag	kann	jährlich	–	durch	Beschluß	der	
Mitgliederversammlung	–	der	neuen	Kostensitua<on	–	angepaßt	werden.		

Der	Mitgliedsbeitrag	wird	jeweils	halbjährlich	–	im	voraus	–	per	LastschriMverfahren	
eingezogen.		

Die	Beitragspflicht	beginnt	im	ersten	Jahr	ab	dem	nächsten,	auf	den	BeitriA	
folgenden	Monat,	und	zwar	anteilig	–	vom	Jahresbeitrag	ausgehend	–	für	volle	
Kalendermonate.		

Die	Beitragspflicht	endet	gemäß	§	3,	Absatz	4	a)	(freiwilliger	AustriA)	zum	Ende	des	
Kündigungstermins;	hinsichtlich	§	3,	Absatz	4	b)	und	c)	behält	sich	der	Vorstand	ggfs.	



eine	Einzelentscheidung	vor.		

Für	GemeinschaMsak<onen	des	Vereins	(örtliche	und	überregionale)	setzt	der	
Vorstand	–	nach	kostendeckenden	Grundsätzen	–	besondere	Umlagen	fest.		

	
§6	Organe	

Organe	des	Vereins	sind:		

der	Vorstand,		
die	Mitgliederversammlung		

§7	Vorstand	

Der	Vorstand	besteht	aus	dem		

Vorsitzenden,		
stellv.	Vorsitzenden,		

GeschäMsführer,		
stellv.	GeschäMsführer,		

Kassierer,		
stellv.	Kassierer,		

SchriMführer,		
stellv.	SchriMführer		

und	höchstens	3	Beisitzern.		

Vorstand	im	Sinne	des	§	26	BGB	sind	der	Vorsitzende	und	stellv.	Vorsitzende	
(Vertretungsvorstand).	Jeder	von	ihnen	ist	allein	vertretungsberech<gt.	Im	
Innenverhältnis	gilt,	daß	der	Verein	gerichtlich	und	außergerichtlich	durch	den	
Vorsitzenden,	im	Verhinderungsfall	durch	den	stellvertr.	Vorsitzenden	vertreten	wird.		

Zu	seiner	Unterstützung	beruM	der	Vorstand	geeignete	Mitglieder	für	besondere	
Aufgaben.	Für	besondere	Aufgaben	kann	der	Vorstand	auch	einen	Ausschuß	bilden.		



Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	für	die	Dauer	von	2	Jahren	
gewählt;	und	zwar		

a) in	den	Jahren	mit	ungeraden	Jahreszahlen	der		
	
Vorsitzende	
stellvertr.	GeschäMsführer		
Kassierer	
stellvertr.	SchriMführer	
3	Beisitzer		

b)				in	den	Jahren	mit	geraden	Jahreszahlen	der		
stellvertr.	Vorsitzende	
GeschäMsführer	
stellvertr.	Kassierer	
SchriMführer		
3	Beisitzer		

Gewählt	ist,	wer	die	Mehrheit	der	S<mmen	der	anwesenden	Mitglieder	erhält.	
Wiederwahl	ist	zulässig.	Bis	zu	einer	Neuwahl	bleibt	der	Vorstand	im	Amt.	Scheidet	
ein	Mitglied	während	der	Amtszeit	aus,	kann	der	Vorstand	ein	Ersatzmitglied	für	die	
restliche	Amtsdauer	des	Ausgeschiedenen	wählen	bzw.	es	werden	die	Aufgaben	bis	
zur	nächsten	Mitgliederversammlung	innerhalb	des	Vorstandes	verteilt.		
	
Der	Vorstand	führt	die	GeschäMe	des	Vereins	und	erledigt	alle	Verwaltungsaufgaben,	
soweit	sie	nicht	durch	die	Satzung	oder	Gesetz	einem	anderen	Vereinsorgan	
zugewiesen	sind.		
	
Er	hat	insbesondere	folgende	Aufgaben:		
a)	Die	Ausführung	der	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung.	
b)	Die	Einberufung	und	Vorbereitung	der	Mitgliederversammlung.	Die	Leitung	der		
Mtgliederversammlung	durch	den	Vorsitzenden	oder	den	stellvertr.	Vorsitzenden.	
c)	Die	Aufstellung	des	Haushaltsplanes	für	jedes	GeschäMsjahr,	Buchführung,	
Erstellung	des	Jahresberichts.	
d)	Aufnahme	und	Mitwirkung	beim	Ausschluß	von	Mitgliedern	
e)	Abschluß	von	Verträgen.		

Der	Vorstand	fasst	seine	Beschlüsse	mit	einfacher	S<mmenmehrheit.	Er	ist	nur	
beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	HälMe	der	Vorstands-Mitglieder	anwesend	
sind.	Bei	S<mmengleichheit	entscheidet	die	S<mme	des	Vorsitzenden	oder	bei	
dessen	Abwesenheit	die	des	stellvertretenden	Vorsitzenden.	Über	jede	



Vorstandssitzung	ist	ein	Protokoll	zu	fer<gen.		

Für	die	Regelung	der	Zuständigkeitsbereiche	gibt	sich	der	Vorstand	eine	
GeschäMsordnung.		
	
	
§8	Mitgliederversammlung		

Die	Mitgliederversammlung	regelt	die	Angelegenheiten	des	Vereins,	soweit	der	
Vorstand	nicht	hierzu	ermäch<gt	ist.	Mit	Ausnahme	des	§	9	der	Satzung	werden	die	
Beschlüsse	der	Mitglieder	mit	einfacher	S<mmenmehrheit	gefasst.	Die	Zus<mmung	
der	Mitglieder	kann	auch	durch	schriMliche	Befragung	erfolgen.		

Die	ordentliche	Mitgliederversammlung	findet	in	den	ersten	drei	Monaten	nach	
Ende	des	GeschäMsjahres	staA.	Die	Versammlung	dient	der	Unterrichtung,	
Aussprache	und	Beschlussfassung	über	die	Tä<gkeit	des	Vereins	zur	Erfüllung	der	
ihm	obliegenden	Aufgaben.	
	
Eine	außerordentliche	Mitgliederversammlung	ist	einzuberufen,		
a)		wenn	ein	Zehntel	der	Mitglieder	die	Einberufung	schriMlich	unter	Angabe	der	
Gründe	vom	Vorstand	verlangen,		
b)		wenn	das	Interesse	des	Vereins	es	erfordert		
c)		wenn	der	Vorstand	es	für	erforderlich	hält.		

Die	Mitgliederversammlung	ist	ausschließlich	zuständig	für	folgende	
Angelegenheiten:		
a)		Genehmigung	des	vom	Vorstand	aufgestellten	Haushaltsplanes	für	das	nächste	
GeschäMsjahr,		
b)		Entgegennahme	des	Jahresberichtes	des	Vorstandes	und	der	Rechnungsprüfer,	
Entlastung	des	Vorstandes,		
c)		Festsetzung	der	Höhe	und	Fälligkeit	des	Mitgliedsbeitrages,		
d)		Wahl	und	Abberufung	der	Mitglieder	des	Vorstandes	und	der	Kassenprüfer,		
e)		Änderung	der	Satzung,		
f)		Auflösung	des	Vereins,		
g)		Ernennung	von	Ehrenmitgliedern.		

Die	Mitgliederversammlung	wird	vom	Vorsitzenden,	bei	dessen	Verhinderung	von	
dem	stellvertr.	Vorsitzenden	schriMlich	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	mindestens	
zwei	Wochen	unter	Angabe	der	Tagesordnung	einberufen.		

Die	Mitgliederversammlung	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	ein	Viertel	der	
Mitglieder	anwesend	ist.	Für	den	Fall	der	Beschlussunfähigkeit	muß	der	Vorsitzende	



innerhalb	von	vier	Wochen	eine	neue	Mitgliederversammlung	mit	derselben	
Tagesordnung	einberufen,	die	unabhängig	von	der	Zahl	der	anwesenden	Mitglieder	
beschlussfähig	ist.	Darauf	ist	in	der	Einladung	hinzuweisen.		

Jedes	Mitglied	hat	eine	S<mme.	Das	S<mmrecht	ist	nicht	übertragbar,	die	Mitglieder	
sind	jedoch	berech<gt,	Angehörige	ihres	Unternehmens	zu	bevollmäch<gen,	ihre	
S<mme	für	sie	abzugeben.	Als	Angehörige	gelten	auch	Personen,	die	inzwischen	aus	
dem	ak<ven	Dienst	des	Mitglieds-Unternehmens	ausgeschieden	sind.	Eine	bisher	
erteilte	Bevollmäch<gung	zur	allgemeinen	Vertretung	von	Interessen	des	Mitglieds-
Unternehmens	gilt	auch	weiterhin	s<llschweigend	bis	zum	Widerruf.		

Beschlüsse	werden	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	gül<gen	S<mmen	
gefasst.		
Über	die	Sitzung	und	über	die	gefassten	Beschlüsse	ist	eine	NiederschriM	
anzufer<gen	und	von	einem	Vorstandsmitglied	und	dem	Protokollführer	zu	
unterschreiben.		

§9	Satzungsänderungen,	Auflösung	des	Vereins		

Beschlüsse	zur	Änderung	der	Satzung,	insbesondere	auch	des	Vereinszwecks	können	
nur	in	einer	zu	diesem	Zweck	mit	einer	Frist	von	zwei	Wochen	einberufenen	
Mitgliederversammlung	gefasst	werden.	Zur	Beschlussfassung	ist	eine	3⁄4	Mehrheit	
der	abgegebenen	gül<gen	S<mmen	erforderlich.		

Die	Auflösung	des	Vereins	kann	nur	in	einer	zu	diesem	Zweck	mit	einer	Frist	von	zwei	
Wochen	einberufenen	Mitgliederversammlung	mit	der	in	§	9,	Abs.	1	geregelten	
S<mmenmehrheit	beschlossen	werden.	Zur	Beschlussfassung	ist	hierbei	die	
Anwesenheit	von	mindestens	der	HälMe	der	Mitglieder	des	Vereins	erforderlich.	Ist	
diese	Voraussetzung	nicht	erfüllt,	kann	eine	zweite	Versammlung	frühestens	drei,	
spätestens	acht	Wochen	nach	der	ersten	Versammlung	einberufen	werden.	Diese	
Versammlung	ist	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Mitglieder	
beschlussfähig.	Der	Auflösungsbeschluß	bedarf	einer	Mehrheit	von	3⁄4	der	
erschienenen	Mitglieder.		

Sofern	die	Mitgliederversammlung	nichts	anderes	beschließt,	sind	der	Vorsitzende	
und	der	stellvertr.	Vorsitzende	gemeinsam	vertretungsberech<gte	Liquidatoren.	Die	
vorstehenden	VorschriMen	gelten	entsprechend	für	den	Fall,	dass	der	Verein	aus	
einem	anderen	Grund	aufgelöst	wird	oder	seine	Rechtsfähigkeit	verliert.		
Bei	Auflösung	des	Vereins	ist	das	restliche	Vereinsvermögen	einer	örtlichen	
gemeinnützigen	Organisa<on	zuzuwenden.		



	
§	10	Schlußbes\mmungen		
	
Die	Neufassung	der	Satzung	(mit	den	Änderungen	in	§1,	2	und	7)	wurde	in	der	
Mitgliederversammlung	am	09.11.2021	beschlossen.		


